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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

03 030 Landesmaßnahmen für Asylbewerber
und Bürgerkriegsflüchtlinge

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 249 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 390 910,28 — 2 390 910,28
600 000,00 — 600 000,00

1 790 910,28 — 1 790 910,28

Übrige Einnahmen

271 00 249 Erstattungen von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.

1 277 667,97 — 1 277 667,97
— — —

1 277 667,97 — 1 277 667,97
Vermerke: an Titel 685 00 1 277 667,97

Gesamteinnahmen Kapitel 03 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 668 578,25 — 3 668 578,25
600 000,00 — 600 000,00

3 068 578,25 — 3 068 578,25

Mehreinnahmen 3 068 578,25
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Die Ausgaben der Titel des Kapitels 03 030 sind mit Ausnahme der Titel
633 20, 633 22, 684 10, 684 20 und 685 00 gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10 249 Ausgaben für Impfmaßnahmen für die Bewohner von Auf-
nahmeeinrichtungen des Landes. . . . . . . . . . . . . . . .

4 702 368,37 — 4 702 368,37
11 798 900,00 — 11 798 900,00

-7 096 531,63 — -7 096 531,63
Vermerke: an Titel 547 10 7 096 531,63

536 00 249 Rückführung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 00.
2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Rückführung sonstiger

ausreisepflichtiger Ausländer, die freiwillige Rückkehr ausländischer
Flüchtlinge und die Rückführungsbegleitung gezahlt werden.

3. Bei freien Kapazitäten können Rückführungsflüge in das Kosovo auch
zur kostenfreien Mitnahme von Polizeivollzugsbeamtinnen und Poli-
zeivollzugsbeamten genutzt werden.

4 709 093,46 — 4 709 093,46
17 904 500,00 — 17 904 500,00

-13 195 406,54 — -13 195 406,54
Vermerke: an Titel 685 00 813 564,02

an Titel 547 10 12 381 842,52

-13 195 406,54

547 10 249 Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnah-
meeinrichtungen des Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

342 247 141,19 — 342 247 141,19
312 056 100,00 — 312 056 100,00

30 191 041,19 — 30 191 041,19
Vermerke: aus Titel 514 10 7 096 531,63

aus Titel 536 00 12 381 842,52
aus Titel 633 10 10 712 667,04

30 191 041,19

547 11 249 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 4 838 386,37 — 4 838 386,37
100 000,00 — 100 000,00

4 738 386,37 — 4 738 386,37
Vermerke: aus Titel 633 10 4 738 386,37

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00 249 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . . . — — —
— — —

— — —
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633 10 249 Erstattung der Kosten für die Aufnahmeeinrichtungen des
Landes nach § 44 AsylVfG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 250 901,00 — 15 250 901,00
45 709 100,00 — 45 709 100,00

-30 458 199,00 — -30 458 199,00
Vermerke: an Titel 547 10 10 712 667,04

an Titel 547 11 4 738 386,37
an Titel 633 24 2 404 217,22
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 12 602 928,37

-30 458 199,00

633 20 249 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz -
FlüAG- für ausländische Flüchtlinge nach § 2 FlüAG. . . .

1. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.
2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der

Aufgabe teurer, nicht mehr benötigter Übergangsheime entstehen.

367 833 500,00 — 367 833 500,00
367 833 500,00 — 367 833 500,00

— — —

633 21 287 Kostenerstattung an die Gemeinden (GV) gemäß § 10b
Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz. . . . . . . . . . . . . .

2 363 521,16 — 2 363 521,16
14 109 000,00 — 14 109 000,00

-11 745 478,84 — -11 745 478,84
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 11 745 478,84

633 22 249 Landeszuweisungen an Gemeinden zur anteiligen Erstat-
tung der Mehrausgaben aus dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes vom 18.07.2012. . . . . . . . . . . . . . .

64 364 800,00 — 64 364 800,00
64 364 800,00 — 64 364 800,00

— — —

633 23 249 Härtefallfond für Krankheitskosten Asylsuchender. . . . . 2 043 365,99 — 2 043 365,99
8 090 600,00 — 8 090 600,00

-6 047 234,01 — -6 047 234,01
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 6 047 234,01

633 24 249 Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich von Mehr-
belastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Un-
terbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von
Asylbewerbern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich
um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 30.

380 404 217,22 — 380 404 217,22
378 000 000,00 — 378 000 000,00

2 404 217,22 — 2 404 217,22
Vermerke: aus Titel 633 10 2 404 217,22

633 25 249 Kostenerstattung für die im Rahmen von Amtshilfe für das
Land tätigen Kommunen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 987 447,10 — 7 987 447,10
14 000 000,00 — 14 000 000,00

-6 012 552,90 — -6 012 552,90
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 6 012 552,90

633 30 249 Kostenerstattung an die Landschaftsverbände gemäß § 5
Abs. 1 Nr. 1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe gemäß § 5 Abs. 2 FlüAG i.V.m. § 2 Nr. 1 FlüAG .
Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben zur Kostenerstattung nach § 6
Abs. 4 und 5 FlüAG a.F. geleistet werden.

2 162 909,31 — 2 162 909,31
6 742 200,00 — 6 742 200,00

-4 579 290,69 — -4 579 290,69
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 4 579 290,69

633 41 249 Kostenpauschale nach § 4a Flüchtlingsaufnahmegesetz
- FlüAG- und nach Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Än-
derung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG- vom
15.02.2005.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.

— — —
500 000,00 — 500 000,00

-500 000,00 — -500 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 500 000,00

633 50 249 Erstattung der Aufwendungen an die Gemeinden für die
Unterhaltung der Unterbringungsplätze, die Betreuung
sowie die Leistungen an ausländische Flüchtlinge in Auf-
nahmeeinrichtungen des Landes nach § 44 AsylVfG. . . .
Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.

34 200 142,64 — 34 200 142,64
53 605 300,00 — 53 605 300,00

-19 405 157,36 — -19 405 157,36
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 19 405 157,36

681 10 249 Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. .

50 122 831,45 — 50 122 831,45
64 052 000,00 — 64 052 000,00

-13 929 168,55 — -13 929 168,55
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 13 929 168,55

681 20 249 Beförderungskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 779 390,92 — 5 779 390,92
12 455 100,00 — 12 455 100,00

-6 675 709,08 — -6 675 709,08
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 6 675 709,08
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684 10 249 Förderung der Flüchtlingsarbeit. . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 20.

171 187,33 — 171 187,33
180 000,00 — 180 000,00

-8 812,67 — -8 812,67
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 812,67

684 20 249 Soziale Beratung von Flüchtlingen. . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel
684 10.

6 088 926,19 — 6 088 926,19
15 666 500,00 — 15 666 500,00

-9 577 573,81 — -9 577 573,81
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 9 577 573,81

684 30 249 Soziale Betreuung in der Abschiebehaft. . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

685 00 249 Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorberei-
tender Maßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 00 gelei-
stet werden.

2. Einnahmen bei Titel 271 00 dürfen zur Deckung von Ausgaben heran-
gezogen werden.

2 091 231,99 — 2 091 231,99
— — —

2 091 231,99 — 2 091 231,99
Vermerke: aus Titel 271 00 1 277 667,97

aus Titel 536 00 813 564,02

2 091 231,99

Besondere Finanzierungsausgaben

971 10 249 Zur Verstärkung der Ansätze der Hauptgruppen 5 und 6. . — — —
130 000 000,00 — 130 000 000,00

-130 000 000,00 — -130 000 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 130 000 000,00

Gesamtausgaben Kapitel 03 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 297 361 361,69 — 1 297 361 361,69
1 517 167 600,00 — 1 517 167 600,00

-219 806 238,31 — -219 806 238,31

Mehrausgaben —
Minderausgaben 219 806 238,31
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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